
          Customer No. 

REGISTRATION 

 
 

26 – 27 September 2006 

Dates: Per-planning of the stand area: 15 July 2005, Registration until 30 June 2006 
 
Fax  0049 (0)391 886-2934 
 
MESSE MAGDEBURG GmbH 
Tessenowstraße 9 
D - 39114 Magdeburg 
 
Company:             _
(Indicating legal form, e.g. AG, GmbH, plc, Ltd) 
 

Street:        PO Box No:        Postal Code/PO Box:  _ 

Postal code/City:       Commercial Register No:    _ 

Phone:        Fax:      _ 

Owner/Managing Director:      e-mail:      _ 

Contact:        Internet:      _ 

Extension:       Line off business:     _ 

Visitor / Customer target groups:            

Fields of exhibition:      
   Components for vacuum technology        Vacuum technology Research & Development (R&D) 
 Accessories and materials for the operation of vacuum equipment     Services for the vacuum technology 
 Components and plants for coating or treatment of surfaces 
 Technologies with electron beams, ion beams, LASERs or plasma  
 Vacuum technology for the metallurgical and the metal working industry, for the mechanical engineering and tool manufacturing 
 Vacuum technologies for the construction of chemical equipment and plants for the laboratory technology and the medical technology 
 Vacuum technology for electrical engineering, electronics, microelectronics and solar technology 
 Vacuum plants for the separation of materials in the chemical and pharmaceutical industry, in the food industry, and the luxury industry 

and for the redevelopment of the environment 
 

We order as per the Terms and Conditions 
 Stand area fee € / m² Front (m) Depth (m) Floor area Total Rent € 

Aisle stand (1 side open) 110,00 € / m²  m² 

Corner stand (2 sides open) 130,00 € / m² m² 

Peninsualstand (3 sides open) 140,00 € / m²  m² 

Island stand (4 sides open) 150,00 € / m² m² 

Roofed outdoor area 40,00 € / m²  m² 
 

Stand setups    We would like a quote for an individual booth construction.   We have our own exhibition booth. 
 

  Booth construction MP 2: 60,00 €/sq m 
     (This includes the rent of: support and frame elements, infill wall in white, 100 cm in width x 250 cm in height; fascia on each of the open  
     sides of the stand, 30 cm in height, white, incl. inscription up to 25 letters without logo; carpet rep quality, light grey, other colours and  
     quality at additional cost; per 3 sq m 1 spotlight; cabin 1 sq m with lockable door, leaflet shelf 100 cm x 30 cm and coat rack; 1 table with  
     3 chairs; up 10 sq m 1 small counter; 2 sloping display shelf 100 cm x 30 cm for brochures) 
 

  Simple booth construction MP 1: 48,00 €/sq m 
     (This includes the rent of: support and frame elements, infill wall in white, 100 cm in width x 250 cm in height; fascia on each of the open  
     sides of the stand, 30 cm in height, white, incl. inscription up to 25 letters without logo; carpet rep quality, light grey, other colours and  
     quality at additional cost; per 3 sq m 1 spotlight) 
 

 
 

  Inscription: 

                              

 

Charges: Compulsory entry in Catalogue of Exhibitors, Internet-Exhibitors list: 40,00 €  AUMA-Charge: 0,60 € / m² 
 

Discounts: For early registration advantage until 30 Juni 2005 – 10 %. 10 % off for 50 m² stand area or greater;  
  20 % off for 100 m² and greater. The reduction only refers to the floor prices without stand construction. 
 

You will receive our Service Manual after your registration. Term for payment: 25 July 2005. 
 

  We require electricity supply (2 kW A.C. including flat charge 72,00 €) 
 

  We have            co-exhibitors. (Please enclose list with addresses, contact and phone) Charge per co-exhibitor for participating,  
 compulsory entry in catalogue, exhibitor documents, 2 exhibitor-identity cards will be charged 240, 00 € each. 
 

  We represent            companies. (Please enclose list with addresses, contact and phone)  
 

 I / We agree that information included in this contract and relating to myself / our company may be disclosed to third parties for advertising  
 purposes. 
 
    _________________________________________________________________________________________________ 

All prices are subject to value added tax at the relevant rate.     Place, Date 
Registrants accept the Terms and Conditions of Participation of  
MESSE MAGDEBURG GmbH as well as any amendments detailed on   
order forms. The place of jurisdiction is Magdeburg.    ________________________________________________________ 

    Authorized signature / Company’s stamp 



Teilnahmebedingungen 
Veranstalter:  MVGM, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 
 Tessenowstr. 9 
  39114 Magdeburg 
§ 1  Anmeldung 
1. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich unter Verwendung des Anmeldeformulars des 

Veranstalters. 
2. Die Anmeldung ist verbindlich, unabhängig von der Zulassung (§ 3 seitens des 

Veranstalters). Die Anmeldung ist erst mit ihrem Eingang beim Veranstalter vollzogen und 
bindet bis zur endgültigen Zulassung oder Nichtzulassung. Zum Zwecke der automatischen 
Verarbeitung der Anmeldung werden die Angaben gespeichert und ggf. zum Zwecke der 
Vertragsvollziehung an Dritte weitergegeben. 

3. Anmeldungen, die nach Anmeldeschluss eingehen, bleiben für den Anmelder 14 Tage ab 
Zugang beim Veranstalter verbindlich. 

§ 2  Einbeziehung und Anerkennung 
Mit der Anmeldung anerkennt der Anmelder/Aussteller diese Teilnahmebedingungen, eventuelle 
„Besondere Messe- und Ausstellungsbedingungen“ sowie die Technischen Richtlinien des 
Veranstalters als für sich und alle von ihm auf der Messe/Ausstellung Beschäftigten verbindlich. 
Diese Regelungen werden somit Bestandteil des Vertrages zwischen Anmelder/Aussteller und 
Veranstalter. 

§ 3  Zulassung 
1. Über die Zulassung der Anmelder und der einzelnen Ausstellungsgegenstände entscheidet 

der Veranstalter. Als Aussteller können nur solche Anmelder zugelassen werden, deren 
Stand und Ausstellungsinhalt dem Messe-/Ausstellungskonzept des Veranstalters entspricht. 
Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der zur 
Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller und Anbieter- und 
Besuchergruppen beschränken. 

2. Mit schriftlicher Bestätigung der Zulassung kommt der Vertrag zwischen dem Anmelder als 
Aussteller und dem Veranstalter zustande. 
Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für deren Erteilung nicht 
vorlagen oder später weggefallen sind. 

§ 4  Vorbehalt nachträglicher Änderungen 
1. Der Veranstalter ist bei unvorhergesehenen Ereignissen, die eine plangemäße Durchführung 

der Messe/Ausstellung unmöglich machen und nicht vom Veranstalter zu vertreten sind, 
berechtigt, die Messe zu verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder zeitweise ganz oder 
teilweise zu schließen oder abzusagen. Ansprüche der Aussteller, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere auf Schadens- und Aufwendungsersatz, sind ausgeschlossen. 
Muss die Messe/Ausstellung infolge höherer Gewalt oder auf behördliche Anordnung 
geschlossen werden, schuldet der Aussteller die vereinbarte Standmiete und alle sonst von 
ihm zu tragenden Kosten in voller Höhe. 

2. Bei Terminverschiebung können Aussteller die Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn 
sie Terminüberschneidung mit einer anderen, von ihnen bereits fest gebuchten 
Messe/Ausstellung nachweisen. Sie haben lediglich die auf ihre Veranlassung entstandenen 
Kosten zu ersetzen. 

3. Im Falle einer Verkürzung oder nur vorübergehenden Schließung der Messe stehen dem 
Aussteller Ansprüche nicht zu. 

§ 5  Rücktritt des Ausstellers 
1. Erfolgt eine Absage mehr als drei Monate, längstens jedoch sechs Monate vor dem 

festgesetzten Beginn, kann der Veranstalter 25 % der vereinbarten Standmiete als 
Kostenbeitrag verlangen. Erfolgt die Absage in den letzten  drei Monaten vor Beginn, erhöht 
sich der Kostenbeitrag auf 50 %. Außerdem sind Kosten, die auf Veranlassung des 
Ausstellers angefallen sind, zu erstatten. 

2. Der Rücktritt bedarf des schriftlichen Antrages. Er wird erst wirksam, wenn er vom 
Veranstalter schriftlich angenommen wird. Der Veranstalter kann die Gewährung des 
Rücktritts davon abhängig machen, dass der gemietete Stand anderweitig vermietet wird. 
Gelingt die Neuvermietung, gilt der Rücktritt als zugestanden; der rücktrittswillige Aussteller 
hat jedoch neben den nach Ziff 1 geschuldeten Beträgen auch die Differenz zwischen der 
vereinbarten und der tatsächlich erzielten Miete zu tragen. Kann der Stand nicht anderweitig 
vermietet werden, so ist der Veranstalter berechtigt, im Interesse des Gesamtbildes einen 
Aussteller von einem anderen Stand auf den von dem rücktrittswilligen Aussteller nicht 
bezogenen Stand zu verlegen oder den Stand in anderer Weise auszufüllen. Der Anspruch 
des Veranstalters nach Ziff. 1 bleibt hiervon unberührt. Bei bloßer Ausfüllung/Dekoration 
gehen die damit verbundenen Kosten zu Lasten des Ausstellers, und zwar zusätzlich zu dem 
Betrag nach Ziff. 1. 

§ 6  Standzuteilung 
1. Die Zuteilung der Stände erfolgt durch den Veranstalter unter besonderer Berücksichtigung 

des Veranstaltungskonzeptes und des durch die Messe/Ausstellung vorgegebenen Themas. 
Bis zum Anmeldeschluss ist die zeitliche Reihenfolge des Eingangsdatums der Anmeldung 
für die Zuteilung ohne Belang. 

2. Die Standzuteilung wird schriftlich  mitgeteilt. 
3. Nach Zuteilung darf eine Verlegung des Standes nur erfolgen, wenn ein wichtiger Grund 

dafür vorliegt. Der Veranstalter hat dem Aussteller sodann einen möglichst gleichwertigen 
Stand zuzuteilen. In diesem Fall ist der Aussteller berechtigt, innerhalb drei Tagen nach 
Zugang der Mitteilung über die Verlegung vom Vertrag durch schriftliche Erklärung 
zurückzutreten. In diesem Fall gilt der Vertrag als aufgehoben, wobei weder dem Aussteller 
noch dem Veranstalter Ansprüche – gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund – 
zustehen. 
Als Standverlegung ist nicht anzusehen eine bloße Verschiebung des Standes in demselben 
Ausstellungsbereich (z. B. um einige Meter). 

4. Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, die Ein- und Ausgänge zum Messe-
/Ausstellungsgelände sowie die Notausgänge und Durchgänge in den Hallen und 
Freigeländen aus zwingenden Gründen zu verlegen. 

§ 7  Untervermietung 
1. Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Veranstalters den ihm 

zugewiesenen Stand ganz oder teilweise unter zu vermieten oder sonst zu überlassen, ihn 
zu tauschen oder Aufträge für andere Firmen anzunehmen. 

2. Genehmigt der Veranstalter die Überlassung an Dritte, insbesondere auch die Aufnahme 
eines Mitausstellers, kann der Veranstalter einen angemessenen Untermietzuschlag 
zusätzlich zur vereinbarten Standmiete erheben. Die Höhe bestimmt der Veranstalter nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB). Der Aussteller haftet für den Gesamtbetrag. 

3. Im Falle nicht genehmigter Überlassung an Dritte ist der Veranstalter berechtigt, die 
Räumung des Standes durch den Untermieter zu verlangen, wobei die Pflicht zur 
Mietzinszahlung des Ausstellers unberührt bleibt; statt der Räumung kann der Veranstalter 
Zahlung eines Untermietzuschlages in Höhe von 50 % der vereinbarten Standmiete 
verlangen. 

§ 8  Gemeinschaftsstände 
Mieten mehrere Aussteller einen Stand gemeinsam, so haftet jeder von ihnen als 
Gesamtschuldner. In der Anmeldung haben sie einen gemeinschaftlichen Vertreter zu benennen. 
Er gilt als zur Abgabe und Entgegennahme von rechtsgeschäftlichen Erklärungen aller Art für die 
Aussteller ermächtigt. 

§ 9  Mieten, Kosten, Zahlungsbedingungen 
1. Die Standmieten und Zuschläge ergeben sich aus der Anmeldung bzw. eventuellen 

„Besonderen Messe-/Ausstellungsbedingungen“. Auf Antrag des Ausstellers vermittelte 
Versorgung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, und Entsorgung sowie andere 
Nebenleistungen hat der Aussteller als zusätzliche Kosten zu tragen. 

2. Der Rechnungsbetrag zzgl. der gesetzl. MwSt. ist entsprechend dem auf der Rechnung 
ausgewiesenen Zahlungsziel fällig. 

3. Zahlungen haben grundsätzlich bargeldlos durch Überweisung auf ein Konto des 
Veranstalters zu erfolgen. Das Recht zur Aufrechnung und Zurückbehaltung des Ausstellers 
ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegen unstrittige oder rechtskräftig festgestellte 
Forderungen zugrunde. 

4. Im Falle des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem Basiszinssatz, 
berechnet nach den langfristigen Refinanzierungsgeschäften der europäischen Zentralbank, 

berechnet. Ferner ist der Veranstalter nach vergeblicher Zahlungserinnerung und 
entsprechender schriftlicher Androhung mit letzter Zahlungsfrist berechtigt, bei vollständigem 
oder teilweisem Zahlungsverzug, mit sofortiger Wirkung zu kündigen (§ 10 Ziff. 1). 

5. Dem Veranstalter steht wegen seiner Ansprüche gegenüber dem Aussteller an dessen 
eingebrachten Messe-/Ausstellungsgegenständen das Vermieterpfandrecht zu Der 
Veranstalter haftet nicht für unverschuldete Beschädigungen und Verlust der 
Pfandgegenstände und kann nach schriftlicher Ankündigung das Pfandgut freihändig 
verkaufen. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle vom Aussteller eingebrachten Gegenstände 
unbeschränktes Eigentum des Ausstellers sind. 

§ 10  Kündigungsrecht des Veranstalters 
1. Der Veranstalter ist ohne Einhaltung einer Frist zur Kündigung berechtigt, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Als solcher gilt insbesondere, dass 
a) Der Aussteller sich in Zahlungsverzug befindet und auch auf Mahnung hin nicht binnen 

einer Woche Zahlung leistet. 
b) Der Aussteller andere Aussteller oder den Messebetrieb stört oder Weisungen oder die 

Hausordnung des Veranstalters nicht beachtet. 
c) Die Messe/Ausstellung ganz oder teilweise nicht stattfindet – unbeschadet § 4. 

2. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Der Veranstalter kann als Schadenersatz einen 
Mindestschaden in Höhe von 50 % der vereinbarten Standmiete verlangen (pauschaler 
Schadenersatz). Die Geltendmachung eines größeren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 
Dem Aussteller steht der Nachweis frei, dass dem Veranstalter ein geringerer als der 
behauptete Schaden entstanden ist. 

§ 11  Gestaltung, Ausstattung 
1. Der Aussteller hat seinen Stand für die gesamte Dauer der Messe/Ausstellung mit seinem 

Namen und Anschrift sowie Standnummer zu kennzeichnen. 
2. Der Aussteller muss den Stand unter Einschluss von Rück- und Seitenwänden hinreichend 

stabil errichten. Auf Verlangen des Ausstellers stellt der Veranstalter gegen gesonderte 
Vergütung entsprechende Wände zur Verfügung. 

3. Bei Errichtung und Ausstattung sind im Interesse einer gelungenen Gesamtpräsentation 
Richtlinien und Weisungen des Veranstalters, insbesondere wie in den Technischen 
Richtlinien enthalten, zu befolgen. 

4. Der Veranstalter kann verlangen, dass Stände deren Aufbau nicht genehmigt ist bzw. nicht 
den Ausstellungsbedingungen entsprechend, geändert oder entfernt werden. Kommt der 
Aussteller der schriftlichen Aufforderung nicht innerhalb 24 Stunden nach, kann der 
Veranstalter die Entfernung oder Änderung auf dessen Kosten veranlassen. Muss der Stand 
geschlossen werden, bestehen keine Ansprüche des Ausstellers. 

§ 12  Betrieb des Standes 
1. Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der gesamten Dauer der 

Messe/Ausstellung mit den angemeldeten Waren zu belegen und mit sachkundigem 
Personal besetzt zu halten. 

2. Der Aussteller muss täglich nach Messe-/Ausstellungsschluss den Stand reinigen. Bei der 
Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. 

§ 13  Ausstellerausweise 
Für einen Stand bis zu 12 m² Größe erhält jeder Aussteller nach vollständiger Bezahlung der 
vereinbarten Standmiete zwei Ausstellerausweise, die zum unentgeltlichen Zutritt zum Messe-
/Ausstellungsgelände berechtigen. Für jede weitere Teilfläche von vollen 6 m² wird ein weiterer 
Ausstellerausweis ausgegeben, höchstens jedoch 10 Ausweise. 
Zusätzliche Ausstellerausweise gibt der Veranstalter gegen die jeweils festgesetzten Preise aus. 

§ 14  Werbung 
Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbedrucksachen, aber auch die Ansprache 
von Besuchern, ist nur innerhalb des Standes gestattet. 
Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik-/Lichtbilddarbietungen, die Vorführung von 
Maschinen, Geräten und Einrichtungen aller Art sowie ähnliche Vorhaben bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung des Veranstalters. Auch eine bereits erteilte Genehmigung kann im 
Interesse der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Messe-/Ausstellungsbetriebes 
eingeschränkt oder widerrufen werden. 

§ 15  Direktverkauf, Bewirtung 
1. Der Direktverkauf von Waren an Dritte bedarf der schriftlichen Genehmigung des 

Veranstalters. 
2. Zur Bewirtung, insbesondere zum Verkauf von Speisen, Getränken, Erfrischungen, 

Genussmitteln und Lebensmitteln aller Art, ist der Aussteller ohne Genehmigung des 
Veranstalters nicht berechtigt, sondern ausschließlich die vom Veranstalter hierzu 
ermächtigten Dritten, insbesondere die Betreiber der Ausstellungsgaststätten. 

§ 16  Betreten anderer Stände 
Die Aussteller sind nicht berechtigt, außerhalb der Messe-/Ausstellungszeiten ohne Erlaubnis des 
jeweiligen Standinhabers fremde Stände zu betreten und zu besichtigen. 

§ 17  Betrieb der Messestände 
Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung ist der Stand mit ausreichendem 
Informationspersonal zu besetzen und für Besucher zugänglich zu halten. Der vorzeitige Abbau 
des Standes ist nicht statthaft und wird mit einer Vertragsstrafe von mindestens 50% der 
Standmiete geahndet. 

§ 18  Bewachung 
1. Die allgemeine Bewachung der Hallen und des Freigeländes übernimmt der Veranstalter, 

jedoch ohne Haftung für Verlust oder Beschädigungen. Die Bewachung beginnt mit dem 
ersten Aufbautag und endet mit dem Ende des Abbaus. 

2. Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst verantwortlich. 
Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten. 

§ 19  Haftung, Versicherung 
1. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Messe-

/Ausstellungsgegenständen, der Standausrüstung sowie eventuellen Folgeschäden, es sei 
denn der Veranstalter hat sie wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten. 
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung für seine gesetzliche Haftung 
abgeschlossen, die ausschließlich Schäden Dritter (Messebesucher) deckt. Der Aussteller, 
sein Personal und seine Vermögensgegenstände sind nicht eingeschlossen. Der Aussteller 
hat sich daher gegen eigene Schäden wie auch gegen Haftpflicht auf eigene Kosten 
angemessen zu versichern; auf Verlangen des Veranstalters hat er die Versicherung 
nachzuweisen. 

§ 20  Hausrecht 
1. Der Veranstalter übt auf dem gesamten Messe-/Ausstellungsgelände während der Aufbau-, 

Lauf- und Abbauzeit der Messe/Ausstellung das Hausrecht aus. Er ist berechtigt, allgemein 
und im Einzelfall Weisungen zu erteilen, auch eine Hausordnung, die Bestandteil der 
Technischen Richtlinien ist, zu erlassen. 

2. Der Aussteller und sein Personal dürfen das Messegelände während der Laufzeit erst eine 
Stunde vor Beginn betreten und spätestens eine Stunde nach Schluss verlassen. 
Übernachtung im Gelände ist verboten. 

§ 21  Verwirkung, Verjährung 
1. Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter aus und im Zusammenhang mit dem 

Standmietvertrag gelten als verwirkt, wenn sie nicht spätestens binnen zwei Wochen nach 
Messe-/Ausstellungsschluss schriftlich geltend gemacht werden. 

2. Im übrigen verjähren alle Ansprüche des Ausstellers und seiner Mitarbeiter gegen den 
Veranstalter innerhalb von sechs Monaten nach Messe-/Ausstellungsschluss. 

§ 22  Nebenabreden, Änderungen 
1. Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen, der Zulassung oder den „Besonderen 

Messe-/Ausstellungsbedingungen“ und den Technischen Richtlinien bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden gelten nicht. Das gilt auch für die 
Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

§ 23  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Magdeburg 

Stand:  Juli 2006  


	Registration

